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9. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Dezember 2001 über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente in der Land- und Forstwirtschaft (Bgld. DOK-VO)

10. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Dezember 2001 über die Gesundheitsüberwachung in
der Land- und Forstwirtschaft (Bgld. VGÜ)

9. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Dezember 2001 über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumente in der Land- und Forstwirtschaft (Bgld. DOK-VO)

Aufgrund des § 94e Abs. 2 Z 2 der Burgenländischen Landarbeitsordnung 1977 - LArbO, LGBl. Nr. 37,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 53/2000, wird verordnet:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument im Sinne des § 78 LArbO ist übersichtlich zu gestal-
ten. Gleichartige Arbeitsplätze oder Arbeitsvorgänge oder Gefahrenbereiche können zusammengefasst doku-
mentiert werden. Die für eine Arbeitsstätte erstellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente sind
möglichst einheitlich zu gestalten. 

(2) Die Dokumentation kann auch in graphischer Form erfolgen, soweit dies zweckmäßig ist, insbesonde-
re durch Verwendung von Symbolen, Plänen, Layouts und Skizzen. 

(3) Die Dokumentation kann auch automationsunterstützt erfolgen. Es muss gewährleistet sein, dass alle
Berechtigten Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten haben. Ist der ausreichende
Zugang nicht auf andere Weise gewährleistet, muss ein Ausdruck der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente zur Einsichtnahme aufliegen. 

§ 2
Inhalt

(1) Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muss jedenfalls enthalten:
1. Angaben über die Person, die die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren durchgeführt hat; wenn die

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren von mehreren Personen durchgeführt wurde, weiters Angaben
über ihren Aufgabenbereich, Angaben über allfällige für Messungen, Berechnungen und Analysen bei-
gezogene fachkundige Personen;

2. Angaben über den Tag oder den Zeitraum der erstmaligen Ermittlung und Beurteilung der Gefahren;
3. Angaben über den Bereich (insbesondere Arbeitsplatz, Arbeitsraum, Organisationseinheit, Arbeitsstätte),

auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument bezieht und über die Anzahl der in die-
sem Betrieb zum Zeitpunkt der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren beschäftigten Arbeitnehmer;

4. die festgestellten Gefahren und Belastungen;
5. die durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung auf technischem und organisatorischem Ge-

biet;
6. bei jenen vorgesehenen Maßnahmen, die nicht umgehend umgesetzt werden können, zusätzlich Anga-

ben über die Zuständigkeit für die Umsetzung und über die Umsetzungsfrist.
(2) Soweit dies für den Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument bezieht,

zutrifft, muss es auch enthalten: 
1. die Festlegung der Arbeitsplätze oder Arbeitsbereiche, für die nach § 92 LArbO Eignungsuntersuchun-

gen, Folgeuntersuchungen, Untersuchungen bei Lärmeinwirkung oder sonstige besondere Untersuchun-
gen vorgesehen sind; 

2. die Festlegung der Tätigkeiten, für die ein Nachweis der Fachkenntnisse im Sinne des § 91 LArbO not-
wendig ist;

3. Angaben über die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen; 
4. Angaben über Bereiche, die besonders zu kennzeichnen sind oder für die Zutrittsbeschränkungen beste-
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hen; 
5. Vorkehrungen für ernste und unmittelbare Gefahren im Sinne des § 76a LArbO.
(3) Soweit für den Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument bezieht, zutrifft,

muss es auch enthalten:
1. ein Verzeichnis der verwendeten gefährlichen Arbeitsstoffe im Sinne des § 90 LArbO;
2. ein Verzeichnis der Arbeitsmittel, für die Prüfungen im Sinne des § 89d LArbO notwendig sind, samt all-

fälligen Prüfplänen; gegebenenfalls Wartungspläne für Arbeitsmittel;
3. Brandschutzordnung, Evakuierungspläne, Explosionsschutzdokument.
(4) Die in Abs. 3 angeführten Unterlagen können auch gesondert geführt werden. In diesem Fall muss das

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument einen Verweis auf diese Unterlagen enthalten. 
(5) Werden in diesem Bereich, auf den sich das Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument bezieht,

gefährliche Arbeitsstoffe verwendet, für die Grenzwerte im Sinne des § 90d LArbO gelten, sind im Dokument
auch die zur Anwendung kommenden MAK-Werte und TRK-Werte anzuführen. 

(6) Werden bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, harmonisierte euro-
päische Normen (EN oder ÖNORM EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richt-
linien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrunde gelegt, sind diese im Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokument anzuführen. 

(7) Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente für Arbeitsstätten, in denen nicht mehr als zehn
Dienstnehmer regelmäßig beschäftigt werden und in denen die Ermittlung und Beurteilung ergeben hat, dass
keine Gefahren bestehen, für die Schutzmaßnahmen festzulegen sind, können entsprechend der Anlage zu
dieser Verordnung gestaltet werden. 

§ 3
Überprüfung und Anpassung

(1) Bei einer Überprüfung und Anpassung der Ermittlung der Beurteilung der Gefahren oder der Maßnah-
men zur Gefahrenverhütung im Sinne des § 77 Abs. 6 und 7 LArbO muss auch eine Anpassung des Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumentes erfolgen. 

(2) Aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muss sich ergeben, wer die Überprüfung und
Anpassung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren vorgenommen hat, wann sie erfolgt ist und auf wel-
chen Bereich sie sich bezieht. 

§ 4
Zuständige Personen

Aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument muss sich ergeben, welche Personen innerbe-
trieblich für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zuständig sind oder welche innerbetriebli-
che Stelle nähere Auskünfte über Personen und Dienste mit besonderen Aufgaben auf diesem Gebiet erteilt. 

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

Für die Landesregierung:
Rittsteuer
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Anlage

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument
für Arbeitsstätten mit bis zu zehn Arbeitnehmern, in denen bei der 

Gefahrenermittlung und -beurteilung keine Gefährdung von Arbeitnehmern 
festgestellt wurden, für die Schutzmaßnahmen festzulegen sind

Bei der Gefahrenermittlung und -beurteilung (§ 77 LArbO) wurden keine Gefährdungen von Arbeitnehmern
festgestellt, für die Schutzmaßnahmen festzulegen wären.
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Bezeichnung der Arbeitsstätte:

Adresse:

Zahl der im Zeitpunkt der Gefahrener-
mittlung und -beurteilung beschäftigten 
Dienstnehmer:

Ermittlung durchgeführt von:

Datum, Unterschrift:



10. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. Dezember 2001 über die Gesund-
heitsüberwachung in der Land- und Forstwirtschaft (Bgld. VGÜ)

Aufgrund des § 94e Abs. 2 Z 7 der Burgenländischen Landarbeitsordnung 1977 - LArbO, LGBl. Nr. 37,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 53/2000, wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Beschäftigung von Dienstnehmern, für die Untersuchungen im Sinne des § 92
LArbO vorgesehen sind. 

§ 2
Eignungs- und Folgeuntersuchungen gemäß § 92 Abs. 1 LArbO

(1) Dienstnehmer dürfen mit Tätigkeiten, bei denen sie einer der nachstehenden Einwirkungen ausgesetzt
sind, nur beschäftigt werden, wenn vor Aufnahme der Tätigkeit Eignungsuntersuchungen durchgeführt wur-
den und bei Fortdauer der Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen Folgeuntersuchungen durchgeführt wer-
den:

1. Organische Phosphorverbindungen; 
2. Quecksilber und seine Verbindungen;
3. Benzol, Toluol oder Xylole;
4. Halogenkohlenwasserstoffe;
5. Pech oder Russ mit hohem Anteil an polycyclischen Kohlenwasserstoffen;
6. Quarzhaltiger Staub; 
7. Schweißrauch;
8. Flachsstaub.
(2) Ergibt die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemäß §§ 77 und 90a LArbO, dass diese Arbeits-

stoffe in einer Apparatur so verwendet werden, dass während des normalen Arbeitsvorganges kein Entwei-
chen in den Arbeitsraum möglich ist, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden.

(3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn Dienstnehmer mit Tätigkeiten, bei denen sie einer Einwirkung nach
Abs. 1 ausgesetzt sind, nicht mehr als eine Stunde pro Arbeitstag beschäftigt werden. Dies gilt nicht für die
Einwirkung von eindeutig krebserzeugenden Arbeitsstoffen.

§ 3 
Weitere Eignungs- und Folgeuntersuchungen

(1) Dienstnehmer dürfen mit nachfolgenden Tätigkeiten nur beschäftigt werden, wenn vor Aufnahme der
Tätigkeit Eignungsuntersuchungen durchgeführt wurden und bei Fortdauer der Tätigkeit in regelmäßigen
Zeitabständen Folgeuntersuchungen durchgeführt werden:

1. Tätigkeiten, bei denen Atemschutzgeräte mit einer Masse von mehr als 5 kg länger als jeweils 30 Minu-
ten pro Arbeitstag getragen werden müssen;

2. Tätigkeiten im Rahmen von Gasrettungsdiensten;
3. Tätigkeiten, bei denen eine den Organismus besonders belastende Hitze im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2

des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBl. Nr. 354/1981, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr.
7/2001, vorliegt.

(2) Gasrettungsdienste im Sinne des Abs. 1 Z 2 sind besondere betriebliche Einrichtungen zur Leistung
erster Hilfe oder Rettung von Dienstnehmern in Fällen, in denen die Dienstnehmer infolge besonderer Ereig-
nisse der Einwirkung gesundheitsgefährdender oder sonst für die Atmung nicht geeigneter Gase, Dämpfe
oder Stäube ausgesetzt sind. 

§ 4
Untersuchungen bei Lärmeinwirkung

gemäß § 92 Abs. 4 und Abs. 5 Z 3 LArbO
Eine gesundheitsgefährdende Lärmeinwirkung im Sinne des § 92 Abs. 5 Z 3 LArbO liegt vor, wenn eine täg-

liche Lärmexposition von LA, EP, 8h 85 dB bzw. bei täglich wechselnder Exposition ein wöchentlicher Mittel-
wert der Tageswerte von LA, EP, 40h 85 dB überschritten wird. 

§ 5 
Sonstige besondere Untersuchungen gemäß § 92 Abs. 4 LArbO 

(1) Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass Dienstnehmer, die eine Tätigkeit ausüben, bei der sie einer der
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nachstehenden Einwirkungen ausgesetzt sind, sich auf eigenen Wunsch vor Aufnahme dieser Tätigkeit sowie
bei Fortdauer der Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen einer ärztlichen Untersuchung unterziehen kön-
nen:

1. Eindeutig krebserzeugende A r b e i t s s t o ffe im Sinne des Abschnittes III Aund III C der Verordnung des Bun-
desministers für Wirtschaft und Arbeit über Grenzwerte für A r b e i t s s t o ffe und über krebserzeugende
A r b e i t s s t o ffe (Grenzwerteverordnung 2001 - GKV 2001), BGBl. II Nr. 253/2001, soweit sie nicht unter § 2
Abs. 1 Z 1 bis 8 fallen; 

2. Biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 gemäß § 90 Abs. 5 LArbO. 
(2) Im Falle des Abs. 1 Z 1 und 2 gilt § 2 Abs. 2 sinngemäß. 
(3) Dienstgeber müssen dafür sorgen, dass Dienstnehmer
1. die regelmäßig Nachtarbeit leisten oder 
2. die an mindestens 30 Tagen im Kalenderjahr Nachtarbeit leisten, sich auf eigenen Wunsch vor Aufnah-

me dieser Tätigkeit sowie bei Fortdauer der Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen einer allgemeinen
ärztlichen Untersuchung unterziehen können. Als Nachtarbeit gilt eine Tätigkeit von mindestens drei
Stunden im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 6 Uhr.

(4) Sonstige besondere Untersuchungen gemäß Abs. 1 und 3 dürfen nur von Ärzten vorgenommen wer-
den, die den Anforderungen für Arbeitsmediziner gemäß § 79 Abs. 2 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes
(ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 70/1999, entsprechen. 

(5) Das Ergebnis der besonderen Untersuchungen ist von den untersuchenden Ärzten in einem Befund
festzuhalten, dem Dienstnehmer auf Verlangen zu erläutern und eine Ausfertigung des Befundes auszufol-
gen. 

§ 6
Gemeinsame Bestimmungen

(1) Bei Aufnahme der Tätigkeit dürfen Eignungsuntersuchungen höchstens zwei Monate zurückliegen. 
(2) Die Zeitabstände der Folgeuntersuchungen sowie der wiederkehrenden Untersuchungen der Hörfähig-

keit werden in der Anlage dieser Verordnung festgelegt.
(3) Bei Eignungs- und Folgeuntersuchungen, bei Untersuchungen der Hörfähigkeit und bei sonstigen be-

sonderen Untersuchungen gemäß § 92 LArbO finden die in der Anlage 2 der Verordnung des Bundesminis-
ters für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung (VGÜ), BGBl. II Nr. 27/1997 in der Fassung
BGBl. II Nr. 412/1999, festgelegten Untersuchungsrichtlinien Anwendung. 

(4) Bei Durchführung der Untersuchungen ist nach den anerkannten Regeln der Arbeitsmedizin vorzuge-
hen. 

(5) Werden zu Teilbereichen der Untersuchungen andere Ärzte oder Labors herangezogen, so sind die Er-
gebnisse dieser Teiluntersuchungen bei der Beurteilung zu berücksichtigen. 

(6) Bei Eignungs- und Folgeuntersuchungen sind zur Vereinheitlichung der Anamnese, des Untersuchungs-
ganges und der Befundermittlung die von der Österreichischen Staatsdruckerei bisher herausgegebenen
Untersuchungsformulare zu verwenden. Diese können auch elektronisch hergestellt werden, sofern sie den
Untersuchungsformularen inhaltlich entsprechen und gut lesbar sind. 

§ 7 
Gesundheitliche Eignung 

(1) Eine Beschäftigung von Dienstnehmern mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit
besteht, ist nicht zulässig, wenn durch ein vom Dienstnehmer vorgelegtes ärztliches Zeugnis nachgewiesen
wird, dass ihr Gesundheitszustand eine derartige Tätigkeit nicht zulässt. 

(2) Dies gilt nicht für Tätigkeiten unter Einwirkungen gemäß § 2 Abs. 1. 

§ 8
Information der Dienstnehmer

Dienstgeber sind verpflichtet, jeden Dienstnehmer vor Aufnahme der Beschäftigung mit einer Tätigkeit, für
die diese Verordnung Untersuchungen vorsieht, zu informieren, 

1. dass vor Aufnahme der Tätigkeit sowie bei Fortdauer der Tätigkeit Gesundheitsuntersuchungen auf
Kosten des Dienstgebers durchgeführt werden müssen, damit eine Beschäftigung erfolgen kann, 

2. ob es sich um sonstige besondere Untersuchungen handelt, denen sich Dienstnehmer auf eigenen
Wunsch unterziehen können, und 

3. über die Zeitabstände der Folgeuntersuchungen bzw. der wiederkehrenden Untersuchungen. 

Für die Landesregierung:
Rittsteuer
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Anlage

zur Verordnung über die Gesundheitsüberwachung
in der Land- und Forstwirtschaft

Zeitabstände der Untersuchungen

Einwirkungen nach Zeitabstände 1)

§ 92 Abs. 1 LArbO

Einwirkungen nach Zeitabstände 1)

§ 92 Abs. 4 und Abs. 5 Z 1 LArbO

Einwirkungen nach Zeitabstände 1)

§ 92 Abs. 4 und Abs. 5 Z 3

Einwirkungen nach Zeitabstände 1)

§ 92 Abs. 4 und Abs. 5

1) ..... sofern sich nicht durch die Anwendung der Anlage 2 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Sozia-
les über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ), BGBl. I Nr. 27/1997, kürzere Zeitabstände ergeben.

2) Bei zeitlich begrenzten Saisonarbeiten die kürzer als 6 Monate dauern. 
3) Rostschutzarbeiten einschließlich Trennen und Schneiden von rostschutzbeschichteten Teilen. 
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Organische Phosphorverbindungen; 6 Monate oder 
Ende der Saison 2) 

Quecksilber und seine Verbindungen; 6 Monate

Benzol, Toluol oder Xylole; 6 Monate

Halogenkohlenwasserstoffe; 6 Monate

Pech oder Russ 3); 2 Jahre

Quarzstaub (einschließl. Cristobalit oder Tridymit); 2 Jahre

Schweißrauch; 2 Jahre, für die Röntgenuntersuchung 6 Jahre

Flachsstaub; 1 Jahr

Den Organismus belastende Hitze 2 Jahre

Tätigkeiten im Rahmen von Gasrettungs- 1 Jahr
diensten

Tragen von Atemschutzgeräten 1 Jahr

Nachtarbeit 3 Jahre

Krebserzeugende Arbeitsstoffe 5 Jahre

Biologische Arbeitsstoffe 1 Jahr

Lärm 5 Jahre





Landesgesetzblatt für das Burgenland                       Postentgelt bar bezahlt 
Amt der Bgld. Landesregierung
7000 Eisenstadt
Europaplatz 1

Das Landesgesetzblatt für das Burgenland wird
vom Amt der Burgenländischen Landesregierung
in Eisenstadt herausgegeben und erscheint nach
Bedarf.


